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Allgemeine Preise der Grundversorgung (Strom) 
für konventionelle und moderne Messsysteme

Jahresverbrauch 
(Verbrauchsgrenzen)

Eintarifzähler 
ohne Schwachlastregelung

Doppeltarifzähler
mit Schwachlastregelung

Arbeitspreis 
in ct/kWh

Grundpreis  
in Euro/Jahr

Arbeitspreis 
in ct/kWh

Grundpreis
in Euro/Jahr

Strompreis brutto 1)

inkl. Messstellenbetrieb

Hochtarif 2) 39,33 133,28 41,46 133,28
Niedertarif 3) 29,31

Strompreis netto 
inkl. Messstellenbetrieb

Hochtarif 2) 33,05 112,00 34,84 112,00
Niedertarif 3) 24,63

Strompreis brutto 1) 4)

ohne Messstellenbetrieb (konventionelle Messeinrichtung)

Hochtarif 2) 39,33 122,57 41,46 111,86
Niedertarif 3) 29,31

Strompreis netto  4)

ohne Messstellenbetrieb (konventionelle Messeinrichtung)

Hochtarif 2) 33,05 103,00 34,84 94,00
Niedertarif 3) 24,63

Strompreis brutto 1) 4)

ohne Messstellenbetrieb (moderne Messeinrichtung)

Hochtarif 2) 39,33 108,28 41,46 108,28
Niedertarif 3) 29,31

Strompreis netto 4)

ohne Messstellenbetrieb (moderne Messeinrichtung)

Hochtarif 2) 33,05 90,99 34,84 90,99
Niedertarif 3) 24,63

In den Nettopreisen sind enthalten:

Staatlich und regulatorisch veranlasste Kosten Für das Jahr 2025 Für das Jahr 2025

Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes 2,050 2,050

Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung
Hochtarif 2) 1,590 1,590
Niedertarif 3) 0,610

Umlage nach § 26 des Kraft-Wärme-Koppelungsgesetzes (KWKG) 0,277 0,277
Aufschlag für besondere Netznutzung (bisher § 19 StromNEV-Umlage) 6) 1,558 1,558
Umlage nach § 17 f Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (Offshore-Netzumlage) 0,816 0,816
Netznutzungsentgelt Arbeitspreis (pro verbrauchte Kilowattstunde) 6,670 6,670
Netznutzungsentgelt Grundpreis 70,00 70,00
Messstellenbetrieb für konventionelle Messeinrichtungen 5) 9,00 18,00
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen 5) 21,01 21,01
Messkosten ohne Messstellenbetrieb 4) 0,00 0,00

Stromeinkauf, Vertrieb, Service

für konventionelle Messeinrichtungen
Hochtarif 2) 20,09 33,00 21,88 24,00
Niedertarif 3) 12,65

für moderne Messeinrichtungen
Hochtarif 2) 20,09 20,99 21,88 20,99
Niedertarif 3) 12,65

1)	 Die Preise beinhalten eine Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Rundungsdifferenzen können auftreten.
2)	� Hochtarifzeit: täglich von 06:00 bis 22:00 Uhr
3)	� Niedertarifzeit (Schwachlastzeit): täglich von 22:00 bis 06:00 Uhr
4)	� Dieser Tarif gilt, sofern der Kunde das Entgelt für den Messstellenbetrieb direkt gegenüber dem Messstellenbetreiber entrichtet und dem Grundversorger nicht durch den 

Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt wird.
5)	� Entgelt für den Messstellenbetrieb einer konventionellen bzw. modernen Messeinrichtung, wenn vom Netzbetreiber ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG durch-

geführt. Ab Einbau einer modernen Messeinrichtung erhöht sich der Grundpreis um die entsprechenden Mehrkosten. Die Entgelte für den Messstellenbetrieb gelten, 
soweit der grundzuständige Messstellenbetreiber der Messstellenbetreiber des Kunden ist und der Messstellenbetrieb nicht direkt mit dem Kunden abgerechnet wird.

6)	� Die § 19 StromNEV-Umlage, die Wasserstoffumlage und der Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung sind im Aufschlag für besondere Netznutzung ent-
halten.

gültig ab 1. Juli 2025

Im Rahmen der Grundversorgung bieten wir Ihnen die Belieferung mit elektrischer Energie zu Allgemeinen Preisen an. Die Preise für die Grundversorgung 
gelten für Haushaltskunden im Sinne des EnWG im Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH. Haushaltskunden sind gemäß § 
3 Nr. 22 EnWG Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht über-
steigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

Die Belieferung im Rahmen der Grundversorgung erfolgt auf der Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV)“ sowie den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 
Weimar Stadtversorgungs-GmbH.

für die Belieferung in der Grundversorgung von Haushaltskunden mit elektrischer Energie

Informationen zu unseren günstigeren WeimarStrom-Produkten erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.sw-weimar.de


